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Obligatorische Krankenpflegeversicherung All-in-one-Zusatzversicherungspaket: Basic

Die gesetzliche Grundversicherung garantiert  
einen ausreichenden Schutz bei Krankheit, Unfall  
und Mutterschaft.

Das beliebte Zusatzversicherungspaket optimiert  
den Schutz der obligatorischen Krankenpflege
versicherung in den Bereichen der ambulanten,  
Komplementär- und Spitalbehandlung.

Ambulante Behandlung 
Schulmedizin

Kostendeckung nach Tarif durch anerkannte Fachpersonen1 Das gesamte Leistungspaket Ambulant II  
ist inbegriffen (siehe entsprechende Spalte)

Ambulante Behandlung 
Komplementärmedizin 

Durch anerkannten FMH-Arzt Das gesamte Leistungspaket Komplementär II  
ist inbegriffen (siehe entsprechende Spalte)

Medikamente Auf ärztliche Verordnung gemäss Arzneimittel-  
und Spezialitätenliste 

90% für nichtpflichtige, Swissmedic3-zugelassene 
Medikamente (Ausnahme: LPPV4)

Spitalaufenthalte Allgemeine Abteilung eines Spitals im Wohnkanton;  
unbegrenzte Leistungen

Aufenthalts- und Behandlungskosten in der allgemeinen, 
halbprivaten (ausgenommen Einschränkungsliste Spitäler  
Visana) oder privaten Abteilung in einem Akutspital 

Badekuren CHF 10.–/Tag während max. 21 Tagen/Jahr.  
Ambulante Therapien nach Tarif

Mutterschaft Nach Tarif für max. 7 Kontrolluntersuchungen, 2 Ultraschall-
untersuchungen, 3 Stillberatungen; CHF 100.– an Geburts-
vorbereitungskurs durch Hebammen; Spitex-Leistungen bei 
Hausgeburten; Spitalleistungen bei Spitalgeburten

90% für weitere Kontrolluntersuchungen und Ultraschall
kontrollen

Vorsorgeuntersuchungen / 
Check-up 

Beiträge an Massnahmen der medizinischen Prävention 90% für gynäkologische Vorsorgeuntersuchungen;  
90% für Check-up alle 3 Jahre, max. CHF 300.–

Hauskrankenpflege  
und Haushalthilfen 

Für Hauskrankenpflege bis 60 h/Vierteljahr. Erweiterte  
Leistungen gemäss KLV2 nach besonderer Abklärung

CHF 50.– täglich während max. 30 Tagen/Jahr; danach  
CHF 25.– täglich während max. weiteren 30 Tagen/Jahr

Hilfsmittel Gemäss Liste «Mittel und Gegenstände» 90% an Kauf oder Miete, max. CHF 1000.–/Jahr

Brillengläser  
und Kontaktlinsen 

CHF 180.–/Jahr bis zum vollendeten 18. Altersjahr,  
danach alle 5 Jahre; Ausnahmeregelung gemäss KLV2

90%, max. CHF 200.–, jährlich bis zum 18. Altersjahr,  
danach alle 3 Jahre

Schutz- und Reiseimpfungen 90%, max. CHF 200.–/Jahr

Transport-  
und Rettungskosten

Transport: 50% (max. CHF 500.–/Jahr)
Rettung: 50% (max. CHF 5000.–/Jahr)

90% der Transportkosten5, max CHF 20 000.–/Jahr; 
90% der Rettungs-, Such- und Bergungskosten,  
max. CHF 25 000.–/Jahr; 
50% der Reisekosten, max. CHF 2000.–/Jahr 

Auslandaufenthalte Bei Notfällen Kostendeckung bis max. doppelten Tarif des 
Wohnkantons in der Schweiz; bei Notfällen in EU-Staaten: 
Kostendeckung gemäss Personenfreizügigkeitsabkommen 
(Europäische Versicherungskarte zwingend)

Reiseversicherung Vacanza inbegriffen

Zahnbehandlung Bei schweren Erkrankungen des Kausystems, bei schweren 
angeborenen Zahnmissbildungen oder bei Behandlung  
wegen einer schweren Allgemeinerkrankung; Deckung bei 
Zahnunfall

25%, max. CHF 500.–/Jahr  

Zahnstellungskorrekturen 80% der Behandlungskosten nach OKP6-gültigem Tarif, 
insgesamt max. CHF 10 000.– während der Versicherungs-
dauer; keinen Beitrag an Entfernung der Weisheitszähne

Gesundheitsförderung Diverse Wellness- und Fitness-Schecks,  
bis zu CHF 375.–/Jahr

Kostenlose Gesundheits-
Rechtsschutzversicherung

Umfassender, weltweit gültiger Versicherungsschutz bei 
Streitigkeiten im Zusammenhang mit Gesundheitsschäden, 
max. CHF 250 000.–;  
ausserhalb Europas max. CHF 50 000.–

Leistungsausschlüsse:
– Kuren
– Heilstätten für Suchtkranke
– Therapeutische Wohngemeinschaft

Kostenbeteiligung wird auf sämtlichen Leistungen erhoben 
(ohne Mutterschaft)

Für günstigere Prämien Visana Med Direct Managed Care

Prämienersparnis bis zu 20%

Details siehe Merkblatt  
«Visana Med Direct und  
Managed Care» 

Die Grundversorgung erfolgt durch Ihren persönlich  
gewählten Hausarzt, der Ihre ganzheitliche Betreuung und 
Beratung sicherstellt. Für Erstkonsultation oder Behandlun-
gen gehen Sie immer zuerst zu Ihrem Hausarzt (ausser  
in einem Notfall). Überweisungen an Spezialisten oder ins 
Spital erfolgen immer über Ihren Hausarzt.

HMO und Hausarztnetze: Sie wählen einen Arzt aus dem 
HMO oder Hausarztnetz und bezahlen dafür tiefere Prämien, 
wenn Sie Leistungen nur nach Konsultation und auf  
Anordnung dieses Arztes beanspruchen.

Grundversicherung Zusatzversicherungspaket

Basic wurde in neutralen Tests 

mehrfach ausgezeichnet.




